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Für die Erarbeitung der Regeln der völkerrechtlichen 
Verantwortlichkeit im Rahmen der UN-Völkerrechtskom- 
mission (ILC) war es wesentlich, daß die ILC beschloß, 
vom Bestehen bestimmter völkerrechtlicher Verpflichtun
gen auszugehen5 und damit die Ausarbeitung der Verant
wortlichkeitsregeln nicht auch noch mit der Bestimmung 
des Inhalts der jeweiligen völkerrechtlichen Verpflichtung 
belastete. Jedoch hat der Inhalt der sog. primären Nor
men — d. h. der Normen, die die konkreten völkerrecht
lichen Verpflichtungen enthalten — zumindest in zweier
lei Hinsicht unmittelbare Rückwirkungen auf das Verant
wortlichkeitsverhältnis, das im Falle ihrer Verletzung ent
steht6:

Erstens ist es für das Verantwortlichkeitsverhältnis 
nicht gleichgültig, welchen Platz die sog. primäre Norm 
im System des Völkerrechts einnimmt. Es macht einen 
Unterschied, ob es sich um eine zwingende Norm handelt 
oder um eine einfache vertragliche oder gewohnheitsrecht
liche Regel.

Zweitens ist die Art der völkerrechtlichen Verpflichtung 
u. U. von Bedeutung für den Umfang der völkerrechtlichein 
Verantwortlichkeit.

Zur Differenziertheit völkerrechtlicher Verantwortlichkeit

Im allgemeinen wird heute davon ausgegangen, daß die 
Verletzung einer völkerrechtlichen Verpflichtung — wenn 
nicht besondere Umstände vorliegen — völkerrechtliche 
Verantwortlichkeit begründet. Es wird nicht unterschieden, 
ob die Verpflichtung auf einer vertraglichen oder 
einer gewohnheitsrechtlichen Norm beruht Gelegentlich 
ist in der bürgerlichen Literatur versucht worden, zwi
schen Vertragsverletzungen und völkerrechtlichen Delik
ten zu unterscheiden. Für das Deliktsrecht wurden beson
dere Schuldfarmen verlangt. Die Rechtsfolgen bei Ver
tragsverletzungen sollten im allgemeinen auf eine Wie
dergutmachungspflicht beschränkt sein. Für eine solche 
Klassifikation gibt es im allgemeinen Völkerrecht jedoch 
keine Grundlage Sie hat daher auch in den Arbeiten der 
ILC keinen Niederschlag gefunden.

In der bürgerlichen Völkerrechtslehre wurde — wenn 
man von H. Kelsen und P. Guggenheim absieht7 — Ver
antwortlichkeit weitgehend mit Wiedergutmachungspflicht 
identifiziert. Generell wurde aus der Chworzow-Entschei- 
dung des Ständigen Internationalen Gerichtshofs in Den 
Haag aus dem Jahre 1928 der Satz zitiert, „daß jeder 
Bruch einer Verpflichtung eine Pflicht zur Wiedergutma
chung mit sich bringt“.8 Damit wurde im Grunde aus der 
gleichberechtigten Stellung der Völkerrechtssubjekte und 
dem Vereinbarungscharakter des Völkerrechts eine zivil- 
rechtliche Verantwortlichkeitskonzeption ins Völkerrecht 
übertragen.

Eine breitere Konzeption, die allgemein zwischen einer 
zivilrechtlichen und einer strafrechtlichen Verantwortlich
keit von Staaten im Völkerrecht zu unterscheiden ver
sucht, ist bereits Ende der 30er Jahre von R. А g о ent
wickelt worden.9 Sie ist noch heute bedeutungsvoll, weil 
sie immer wieder in den Berichten Agos an die ILC sicht
bar wird — auch wenn sie bislang nicht erneut ausdrück
lich formuliert worden ist. Ago unterscheidet eine ihrem 
Charakter nach zivilrechtliche Wiedergutmachungspflicht 
von Sanktionen, die Strafcharakter haben. Allerdings läßt 
er offen, ob es eine strenge Unterscheidung zwischen 
zivil- und strafrechtlichen Delikten gibt.

Bekanntlich hat G. I. Tun к in sich entschieden gegen 
solche Konzeptionen gewandt10, da sie in cm zulässiger 
Weise Vorstellungen des Landesrechts in das Völkerrecht 
übertragen. Solche Konzeptionen sind mit dem Prinzip 
der souveränen Gleichheit der Staaten imvereinbar. Man 
kann gegenüber souveränen Staaten nicht von Strafsank
tionen oder Sanktionen mit Strafcharakter, von Strafexe- 
peditionen, der Erteilung von Lektionen usw. sprechen.

Das gehört der Periode des Kolonialismus an. Auch die 
stärksten Sanktionen, die das gegenwärtige Völkerrecht 
kennt — militärische Maßnahmen des UN-Sicherheitsra- 
tes —, sind nicht auf die Bestrafung eines Staates, sondern 
auf die Durchsetzung des Völkerrechts gerichtet.

Wenn die sozialistische Völkerrechtswissenschaft es 
ablehnt, die Unterscheidung zwischen zivilrechtlicher und 
strafrechtlicher Verantwortlichkeit in das Völkerrecht zu 
übertragen, so heißt das nicht, daß sie keine Differenzie
rung zwischen den Völkerrechtsverletzungen vomimmt. In 
der sozialistischen Völkerrechtswissenschaft wird seit lan
gem zwischen schweren Völkerrechtsverletzungen, die auch 
internationale Verbrechen genannt werden, und anderen 
Völkerrechtsverletzungen unterschieden. Dabei sind — ins
besondere von G. I. T u n k i n  u n d  D .  B .  L e w i n ,  später 
auch von P. M. Kuris11 — bestimmte Kriterien heraus
gearbeitet worden, wie z. B.

1. die objektive Gefährlichkeit,
2. die Bedeutung des angegriffenen Objekts,
3. der Kreis der am Verantwortlichkeitsverhältnis be

teiligten Staaten,
4. Art und Umfang der durch die Rechtsverletzung 

ausgelösten Rechtsfolgen.
Da den zwingenden Normen eine besondere Stellung 

im System des Völkerrechts zukommt, ist es nur logisch, 
daß auch ihre Verletzung als besonders schwerwiegend an
gesehen wird.

Es ist offensichtlich, daß der Grad der Gefährlichkeit 
bei einem Aggressionskrieg unvergleichlich größer ist als 
bei der Verletzung irgendeines zweiseitigen Handelsver
trags: Im Falle des Aggressionskriegs ist das angegriffene 
Objekt die Existenz des Staates, sind es die friedlichen 
Beziehungen der Staaten, die von allgemeiner Bedeutung 
für die Funktionsfähigkeit des Systems der internationa
len Beziehungen sind. Von einer solchen Völkerrechtsver
letzung werden deshalb alle Staaten berührt. Dagegen be
trifft die Verletzung des zweiseitigen Handelsvertrags 
lediglich die Beziehungen der beiden unmittelbar betrof
fenen Staaten. Während im Falle der Aggression z. B. eine 
Zuständigkeit des UN-Sicherheitsrats begründet wird, der 
Angegriffene das Recht auf Selbstverteidigung hat und 
andere ihm dabei helfen können, bleibt die Verletzung des 
Handelsvertrags eine Angelegenheit der beiden beteiligten 
Staaten. Sie wird in der Regel mit einem Wiedergutma
chungsanspruch und ggf. mit der Anwendung nichtmilitä- 
nscher Repressalien bereinigt

Der qualitative Unterschied der verletzten Rechtsnorm 
— ob es sich also um eine zwingende Norm oder eine ein
fache Vertragsnorm handelt — hat auch erheblichen Ein
fluß auf die Rechtsfolgen, die im Falle der Verletzung 
ausgelöst werden: Die Verletzung einer gewöhnlichen völ
kerrechtlichen Norm hebt deren Verbindlichkeit nicht auf, 
läßt den Betroffenen jedoch die Möglichkeit, die Regel 
durch eine andere zu ersetzen oder im Wege des Rück
tritts aufzugeben. Das wird auch häufig getan, z. B. wenn 
die Verletzung einfach Ausdruck dafür ist, daß die Regel 
den eigentlichen Bedürfnissen der Partner nicht oder 
nicht mehr entspricht Die Verletzung einer zwingenden 
Norm jedoch kann nie zur Aufhebung der Norm führen. 
Die Verletzung eines Nichtangriffsvertrags kann zwar zur 
Aufhebung dieses Vertrags, nicht aber zur Aufhebung des 
Gewaltverbots führen. Im Unterschied zu den gewöhnli
chen Normen des Völkerrechts hat die Verletzung einer 
zwingenden Norm nie die zeitweilige oder gänzliche Auf
hebung dieser Norm durch die unmittelbar Beteüigten 
zur Folge. Hier wird ein deutlicher Unterschied zum Ver
tragsrecht sichtbar.

In einem solchen Fall bleibt die Bestimmung der 
Rechtsfolgen nicht den Partnern überlassen. Es wird viel
mehr verlangt, daß die Vertragspartner ihre gegenseitigen 
Beziehungen in Übereinstimmung mit der zwingenden 
Norm des allgemeinen Völkerrechts bringen (Art. 71 Ziff. 1 
Buchst, b WVK) und so weit wie möglich die Folgen be-


